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1) Personen im Reich Chilperichs waren mit Grundbesitzern südlich 
der Garonne verwandt.
2) Ihre Verwandten zu beerben, war ihnen verwehrt.
3) Der Edictus hebt diese Beschränkung auf.

Über das Motiv des Erbverbots verlautet nichts. Beyerle meinte, 
„daß die Gascogner ihr Gut nicht gerne nach dem fernen Nordreich 
Chilperichs, nach Angers, Le Mans oder noch weiterhin abwandern 
sahen“43. Allein, die vermögenden Erblasser sahen das sicher nicht so. 
Warum sollten Sohn oder Bruder, Tochter oder Schwester nicht erben 
dürfen, nur weil sie im Norden lebten, womöglich Chilperich dienten? 
Das konnte erst recht keinem der Enterbten gefallen, auch Chilperich 
nicht. Also muss es eine andere, konkurrierende Macht gegeben haben, 
die den Erbgang oder sonstigen Grundbesitzwechsel über die Garonne 
hinweg unterband.

*

Diese Macht findet sich in der Person Sigiberts (561–575)44 und seines 
Anhängers Sigulf, des Eroberers von Bordeaux (573), der sich nach 
Sigiberts Tod zum König an der Garonne aufzuschwingen suchte. 
Vergegenwärtigen wir uns also die Kämpfe Chilperichs, soweit sie 
Aquitanien erfassten45.

43)  Franz Beyerle, Die Lex Ribuaria. Volksrechtliche Studien  I, in: ZRG 
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